Aussagen der Wahlprogramme 2009 der Bundestagsparteien Grundsicherung / Hartz IV

	
	LINKE
	SPD 
	Bündnis 90/ Grüne
	CDU
	FDP



Synopse 
Politische Zusammenfassung 
	Bewertung
	„Mit Hartz IV wurden Armut und Ausgrenzung zum Gesetz“; Ziel: Lohnsenkung


	Keine explizite Benennung von Hartz; (implizite positive Referenz: Vermittlung verbessert)
	Explizite Selbstkritik: Würde und Armutsfestigkeit wird durch  Hartz IV nicht gewährleistet
	Keine explizite Benennung von Hartz; „Sozial ist, was Arbeit schafft“; Bestätigung von „Fördern und Fordern“
	Ersetzung von Hartz IV durch Bürgergeld (Zusammenfassung steuerfinanzierter Leistungen; zuständig: Finanzamt)

	grundlegende Aussagen und Grundsätze 
	„Hartz IV ist durch eine bedarfsdeckende und sanktionsfreie Mindestsicherung zu ersetzen.“
Sofortige Anhebung der Regelsätze; 500,- Euro, erhöhte kindspezifische u. -gerechte Regelsätze 

Sanktionen werden abgeschafft

Abschaffung Bedarfsgemeinschaft; Abschaffung der U-25 Regelung
Abschaffung Hausbesuche 
	Arbeitsvermittlung im Vordergrund

Keine Aussage (d.h. keine Kritik und Reformabsichten) zu:
* Leistungshöhe 
* Sanktionen 
* Bedarfsgemein-schaften

 
	„grüne Grundsicherung“
Sofort 420 Euro

Sanktionsmoratorium; keine Sanktionierung des Grundbedarfs; weiterhin an Gegenleistungen geknüpft

Abschaffung der Anrechung des Partnereinkommens


	Arbeitsvermittlung und Qualifizierung im Vordergrund; 
Kombilohn statt Mindestlohn

Keine Aussagen zu: 
* Leistungshöhe 
* Sanktionen 
* Bedarfsgemein​schaften 
	Administrative und organisatorische Neuordnung im Zentrum 
Kombilohn statt Mindestlohn

Pauschale Leistung (662 Euro)

Sanktionen bei Ablehnung zumutbarer Arbeit

Bedarfsgemeinschaft beschränkt auf unterhaltsverpflichtete Personen


Ausführlich
	Hartz IV – Grundsicherung für Arbeitsuchende

Grundsätze
	Hartz IV „durch eine bedarfsdeckende und sanktionsfreie Mindestsicherung ersetzen, die Armut tatsächlich verhindert und die Bürgerrechte der Betroffenen achtet.“ 
Anspruch haben „alle rechtmäßig in der Bundesrepublik lebenden Menschen, die über kein ausreichendes Einkommen und Vermögen verfügen, um ihren Mindestbedarf zu decken.“
	Explizit nicht benannt; Vermittlung in Arbeit zentral 

„haben die Arbeitsvermittlung verbessert“ 

Zahl der VermittlerInnen soll erhöht werden 
	Wer sich in Notlage befindet, „muss ein Leben in Würde und Selbstbestimmung führen und sich auf eine armutsfeste Existenzsicherung verlassen können. 
Wir müssen eingestehen: Diesem Anspruch sind die von rot-grün mit verantworteten Arbeitsmarktreformen nicht gerecht geworden.“ 

„grüne Grundsicherung“
	„Sozial ist, was Arbeit schafft“

Schwerpunkt: Bemühen um Qualifizierung und Vermittlung. Verstärkte Anreize zur Arbeit durch Neuordnung der Hinzuverdienst​regelungen sowie „konsequente Missbrauchsbe​kämpfung“. Grundsicherung muss den Prinzipien des Förderns und Forderns entsprechen
	Ein Bürgergeld soll steuerfinanzierte Sozialleistungen (Alg II samt Wohnkosten, Grundsicherung im Alter, Sozialhilfe, Kinderzuschlag und Wohngeld) in pauschalisierter Form zusammenfassen. 
Anspruchsvoraussetzungen: Bedürftigkeit und Bereitschaft zur Aufnahme einer Beschäftigung.

(Bürgergeld organisatorisch getrennt von Arbeitsmarktpolitik)

	Höhe der Leistung
	„DIE LINKE unterstützt den Kampf der Gewerkschaften und Sozialverbände im „Bündnis soziales Deutschland“ für eine sofortige Anhebung der Regelsätze für Hartz IV-Empfängerinnen und Empfänger. Wir fordern für die nächste Legislaturperiode die Anhebung auf 500 Euro.“ Danach: Anpassung zumindest nach Anstieg der Lebenshaltungskosten.
Nachweisbare Sonderbedarfe zusätzlich
höherer u. spezifischer Regelsatz für Kinder und Jugendliche; sofort deutlich anheben

Kinderzuschlag und Kindergeld „zu einer bedarfsorientierten Kindergrundsicherung zusammenführen und ausbauen“ 
	„Arbeitslosigkeit darf nicht zu Armut führen. Es wird auch weiterhin eine regelmäßige Überprüfung der Regelsatzes des Arbeitslosengeldes II und gegebenenfalls dessen bedarfsgerecht Erhöhung geben“
Kinder: „haben viel erreicht“; zielgenauere Bedarfsermittlung

	Sofortige Erhöhung auf zunächst 420 Euro

Regelmäßige Anpassung an die tatsächlichen Lebenshaltungskosten

In besonderen Not- und Lebenslagen zusätzliche individuelle Leistungen

Kinder: Leistungen unzureichend; fordern Regelsätze, die dem entwicklungs- und bildungsbedingten Bedarf von Kindern und Jugendlichen gerecht werden; für eine Kindergrundsicherung, die jedes Kind entsprechend seiner individuellen Bedürfnisse fördert 
	
	Bürgergeldanspruch für Alleinstehenden ohne Kinder: 662 Euro pro Monat (Pauschale)

zusätzliche Pauschalen bei Nichterwerbsfähigkeit, für Ausbildung oder bei Behinderungen



	Wohnen und Wohnkosten
	„Angemessene Wohnkosten in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen ersetzen (Maßstab Wohnfläche: Kriterien sozialer Wohnungsbau, Maßstab Miete: Mittelwert der ortsüblichen Vergleichsmiete, Bruttowarmmiete)“
Umzug – frühestens nach einem Jahr Übergangsfrist – „unzumutbar, wenn er eine soziale Härte darstellt oder die Kommune keine angemessene Ersatzwohnung vorweisen kann“
	
	
	
	Regionale Besonderheiten bei Wohnkosten können (sic!) mit Zuschlägen berücksichtigt werden

	Zumutbarkeit / Verhältnis zu Erwerbsarbeit
	Sanktionsfreie Mindestsicherung; „Abschaffung des Sanktionsparagrafen 31 im  SGB II.“ 

	
	Ziel: Grundsicherung, die ohne Sanktionen auskommt; aber „Zahlung .. weiterhin an die Bereitschaft geknüpft…, der Gesellschaft etwas zurück zu geben“; Grundbedarf kann nicht sanktioniert werden;  „faire Spielregeln und Anrecht auf eine individuelle und passgenaue Förderung“, u.a. durch ein Wunsch- und Wahlrecht der Erwerbslosen; bis dahin: „Sanktions​moratorium“

	konsequente Missbrauchsbe​kämpfung; Prinzip: Fördern und Fordern
„Bürgerarbeit“ in Sachsen-Anhalt erprobt; „Wir wollen dieses Konzept weiter vorantreiben und seine Übertragbarkeit auf größere Arbeitsmarktregionen prüfen.“ 


	Bei Ablehnung einer zumutbaren Arbeit wird das Bürgergeld gekürzt.


	Schonvermögen
	Anhebung des Schonvermögens für die Altersvorsorge auf 700 Euro pro Lebensjahr;
Anhebung der Vermögensfreigrenze auf 20.000 Euro pro Person
	Vermögen, das der privaten Altersvorsorge dient, wird nicht auf das Alg II angerechnet
	Private Altersvorsorge besser schützen
	Freibetrag beim Schonvermögen im SGB II pro Lebensjahr wesentlich erhöhen; selbstgenutzte Immobilie umfassender zu schützen
	Anhebung des Schonvermögens für private und betriebliche Altersvorsorge auf 750 Euro je Lebensjahr; 
Allgemeines Schonvermögen: 250 Euro je Lebensjahr. 

	Freibeträge
	Kindergeld anrechnungsfrei
	„Bonus für Arbeit“; Grundlegende Neuordnung des unteren Einkommensbereichs 
(nicht genauer ausgeführt)
	Neben den 100 Euro Freibetrag nach geltenden Recht soll „jeder darüber hinaus verdiente Euro mit mindestens 50 Cent bis zu einer Höhe von 400 Euro bei den Arbeitslosen verbleiben“
	Neuordnung der Hinzuverdienstregelungen
	100 Euro Einkommen frei; bis 600 Euro: 40% anrechnungsfrei; 600 Euro bis Auslaufen des Bürgergeldanspruchs: 60% des Bruttoeinkommens anrechnungsfrei. 

	Individualisierung / Bedarfsgemeinschaft
	Abschaffung der U 25 Regelung; eigenständiger Anspruch von Kindern unter Berücksichtigung von eigenem Einkommen und Unterhaltsansprüchen
Abschaffung der Bedarfsgemeinschaft, Einführung des Individualprinzips auf der Basis der gesetzlichen Unterhaltsverpflichtungen 
	
	Abschaffung der Anrechnung des Partnereinkommens
	
	„Zur Bedarfsgemeinschaft zählen alle Personen, die in Haushalt leben, soweit sie sich unterhaltsverpflichtet sind.“ (sic)

	Weiteres 
	Einstellung der Schnüffelpraxis der Wohnungsbesuche 

Abschaffung des Rückgriffsrechts des Staates gegenüber Erben von Grundsicherungs​bezieherInnen
	
	Aufschiebende Wirkung bei Widersprüchen 
Ombudsstelle
	
	

	Komplementäre Forderungen 

Mindestlohn
	Gute Arbeit;  „Mindestlohn nach französischem Vorbild einführen, der in der nächsten Legislaturperiode auf 10 Euro erhöht wird“
	Mindestlohn, Mindestlohnkommission; 7,50 Euro als Orientierung
	Allgemeiner Mindestlohn mindestens 7,50 Euro
	gegen gesetzlichen Mindestlohn

„Mindesteinkommen für Alle“ (statt gesetzlichem Mindestlohn); „Wo erforderlich, erfolgt eine Kombination aus fairen Löhnen und ergänzenden staatlichen Leistungen“; „wer arbeitet, muss mehr haben“


	Gegen Mindestlöhne: „Reichen geringe Löhne nicht aus, um den Lebensunterhalt zu gewährleisten, greift unterstützend das Bürgergeld“ (Kombilohn) 

	Organisation / Zuständigkeit
	
	„Zusammenarbeit von Vermittlungssachver​stand und örtlichem Wissen hat sich bewährt“; schnellstmögliche verfassungskonforme Nachfolgeregelung für Argen 
	Verfassungsrechtliche Absicherung der Arbeitsgemeinschaften und der zugelassenen kommunalen Träger

Gegen getrennte Aufgabenwahrnehmung Kommunen und BA

Dezentral organisiert
	Zusammenarbeit von BA und Kommunen bei der Betreuung; Leistungen aus einer Hand; Verbindung der organisatorische Kompetenz der BA und der wichtigen örtlkichen Kenntnisse der Kommunen

Bekenntnis zu Optionskommunen
	Zuständig für das Bürgergeld sind die Finanzämter. 

Übertragung der Aufgaben der örtlichen Arbeitsagenturen und ARGEN auf die Kommune: Vermittlung, Qualifizierung und soziale Betreuung sowie sozialrechtliche Sanktionen

„zumindest“ Ermöglichung, dass eine unbegrenzte Zahl von Kommunen jederzeit für eine kommunale Lösung optieren kann 
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